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Synopse Beilage zum Anhörungsbericht

Virtuelle und hybride Sitzungen der kantonalen und kommunalen Legislativen und Exekutiven (GVG)

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SAR Nummern)
Neu: –
Geändert: 152.200 | 153.100 | 171.100
Aufgehoben: –

Geltendes Recht Entwurf des Regierungsrats vom 06. Dezem-
ber 2023 Bemerkungen

Gesetz
über die Organisation des Grossen Rates
und über den Verkehr zwischen dem Gros-
sen Rat, dem Regierungsrat und der Justiz-
leitung (Geschäftsverkehrsgesetz, GVG)

Der Grosse Rat des Kantons Aargau

beschliesst:

I.

Der Erlass SAR 152.200 (Gesetz über die Organisa-
tion des Grossen Rates und über den Verkehr zwi-
schen dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und der
Justizleitung [Geschäftsverkehrsgesetz, GVG] vom
19. Juni 1990) (Stand 1. Januar 2024) wird wie folgt
geändert:

§  9
Organe des Grossen Rates

1 Die Organe des Grossen Rates sind

a) das Präsidium,

b) das Büro,
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c) die Kommissionen,

d) die Fraktionen. d) die Fraktionen […] ,

e) die Präsidentenkonferenz.

2.4bis. Präsidentenkonferenz

§  18a
Zusammensetzung und Aufgabe

1 Die Präsidentenkonferenz setzt sich aus dem Rats-
präsidium sowie den Präsidentinnen und Präsidenten
der Fraktionen und Kommissionen zusammen.

2 Die Präsidentenkonferenz berät über Verfahrensfra-
gen.

§  26
Einberufung, Teilnahme

1 Der Präsident beruft den Grossen Rat von sich aus
ein, ferner dann, wenn das Büro, mindestens 20 Mit-
glieder oder der Regierungsrat es begehren.

2 Die Mitglieder sind verpflichtet, den Sitzungen bei-
zuwohnen.

2 Die Mitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen
[…] teilzunehmen.

§  26a
Virtuelle und hybride Sitzungen
a) Grosser Rat
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1 Ist eine physische Teilnahme der Mitglieder des
Grossen Rats aufgrund einer Krisensituation nicht
oder nur sehr erschwert möglich, kann die Ratspräsi-
dentin beziehungsweise der Ratspräsident die virtu-
elle oder hybride Durchführung von Ratssitzungen
beschliessen. Anderslautende Beschlüsse des Rats
bleiben vorbehalten.

2 Eine Krisensituation gemäss Absatz 1 liegt nament-
lich vor bei

a) Schadensereignissen von grosser Tragweite
(Grossereignis), Katastrophen, Notlagen und be-
waffneten Konflikten gemäss Art. 2 des Bundesge-
setzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-
schutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG)
vom 20. Dezember 2019 1),

b) natur- oder zivilisationsbedingten Schadensereig-
nissen oder schweren Unglücksfällen, Notlagen,
schweren Mangellagen, bewaffneten Konflikten
oder Grossereignissen gemäss § 2 des Gesetzes
über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
im Kanton Aargau (Bevölkerungsschutz- und Zivil-
schutzgesetz Aargau, BZG-AG) vom 4. Juli 2006 2),

c) einer besonderen Lage gemäss Art. 6 oder einer
ausserordentlichen Lage gemäss Art. 7 des Bun-
desgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz,
EpG) vom 28. September 2012 3).

1) SR 520.1
2) SAR 515.200
3) SR 818.101
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3 Die virtuelle oder hybride Durchführung von Wahlen
ist ausgeschlossen. Stille Wahlen im Rahmen von
virtuell oder hybrid durchgeführten Sitzungen sind zu-
lässig.

4 Abstimmungen in virtuell oder hybrid durchgeführ-
ten Ratssitzungen werden nicht wiederholt, wenn Mit-
glieder aufgrund technischer Probleme nicht daran
teilnehmen konnten, ausser die Teilnahme der ver-
hinderten Mitglieder hätte zu einem anderen Abstim-
mungsresultat führen können.

5 Virtuell an Ratssitzungen teilnehmende Mitglieder
haben unter Vorbehalt von Absatz 4 dieselben
Rechte wie physisch anwesende Mitglieder.

§  26b
b) Kommissionen, Büro und Präsidentenkonferenz

1 Für Sitzungen der Kommissionen kann deren Präsi-
dentin beziehungsweise deren Präsident, für Sitzun-
gen des Büros und der Präsidentenkonferenz die
Grossratspräsidentin beziehungsweise der Gross-
ratspräsident beschliessen, dass die Sitzungen virtu-
ell oder ausnahmsweise hybrid durchgeführt werden.
Anderslautende Beschlüsse der Kommissionen, des
Büros oder der Präsidentenkonferenz bleiben vorbe-
halten.

2 Die virtuelle Teilnahme an einer hybrid durchgeführ-
ten Kommissionssitzung kann gestattet werden,
wenn für ein Kommissionsmitglied keine Stellvertre-
tung gemäss § 13 bestimmt werden kann. Es besteht
kein Anspruch auf eine hybride Durchführung von
Kommissionssitzungen.
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§  26c
c) Informatiksystem, Vertraulichkeit und Datenschutz

1 Die virtuellen oder hybriden Sitzungen sind in einem
Verfahren und unter Einsatz eines Informatiksystems
durchzuführen, welche die Authentifizierung der Teil-
nehmenden, den Schutz der verarbeiteten Daten, die
Sicherheit der Abstimmungen und, sofern erforder-
lich, die Vertraulichkeit des Sitzungsinhalts gewähr-
leisten. Das Büro hat das Verfahren und das einzu-
setzende Informatiksystem jeweils im Voraus zu ge-
nehmigen.

§  27
Verhandlungsfähigkeit

1 Der Grosse Rat ist verhandlungsfähig, wenn min-
destens 71 Mitglieder anwesend sind.

1 Der Grosse Rat ist verhandlungsfähig, wenn min-
destens 71 Mitglieder anwesend sind. Als anwesend
gilt, wer an den Sitzungen vor Ort oder virtuell ge-
mäss § 26a teilnimmt.

§  28
Öffentlichkeit

1 Die Verhandlungen des Grossen Rates sind öffent-
lich.

1 Die Verhandlungen des Grossen […] Rats sind öf-
fentlich. Virtuelle Sitzungen sind via elektronische
Live-Übertragung zu veröffentlichen.

2 Bild- und Tonaufnahmen der Ratsverhandlungen
sind unter Vorbehalt der Bestimmungen in der Ge-
schäftsordnung gestattet.

§  29
Ausstand; Grundsatz
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1 Mitglieder des Grossen Rates sind bei Geschäften,
die sie oder ihre Ehegatten beziehungsweise einge-
tragenen Partner unmittelbar betreffen, im Rat und in
seinen Kommissionen zum Ausstand verpflichtet.

2 Die gleiche Ausstandspflicht gilt für Mitglieder von
leitenden Organen von juristischen Personen des pri-
vaten und öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Ge-
meinden und der Gemeindeverbände.

3 Das zum Ausstand verpflichtete Mitglied darf an der
Beratung teilnehmen, hat aber vor der Abstimmung
den Sitzungsraum unaufgefordert zu verlassen.

3 Das zum Ausstand verpflichtete Mitglied darf an der
Beratung teilnehmen, hat aber vor der Abstimmung
[…] die Sitzung unaufgefordert zu verlassen.

4 Für die Wahlgültigkeitsprüfung gilt § 4 Abs. 2.

II.

1.
Der Erlass SAR 153.100 (Gesetz über die Organisa-
tion des Regierungsrates und der kantonalen Verwal-
tung [Organisationsgesetz] vom 26. März 1985)
(Stand 1. Januar 2016) wird wie folgt geändert:

§  15
Sitzungen

1 Der Regierungsrat tritt periodisch zusammen. Der
Landammann kann ihn zu ausserordentlichen Sitzun-
gen einberufen.

1 Der Regierungsrat […] tagt periodisch […] . Die
Frau Landammann beziehungsweise der Landam-
mann kann ihn zu ausserordentlichen Sitzungen […]
einladen.

2 Die Frau Landammann beziehungsweise der Land-
ammann kann nach Rücksprache mit der Staats-
schreiberin beziehungsweise dem Staatsschreiber
beschliessen, dass Sitzungen virtuell oder hybrid
durchgeführt werden.
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§  18
Abstimmungen

1 Um gültig verhandeln zu können, müssen wenigs-
tens drei Mitglieder des Regierungsrates anwesend
sein.

1 Um gültig verhandeln zu können, müssen wenigs-
tens drei Mitglieder des […] Regierungsrats anwe-
send sein. Als anwesend gilt, wer an den Sitzungen
vor Ort oder virtuell gemäss § 15 Abs. 2 teilnimmt.

2 Jedes anwesende Mitglied ist zur Stimmabgabe
verpflichtet.

3 Der Regierungsrat entscheidet mit Stimmenmehr-
heit.

4 Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsit-
zenden doppelt.

5 Für das Zurückkommen auf einen Beschluss ist die
Zustimmung von mindestens drei Mitgliedern erfor-
derlich.

2.
Der Erlass SAR 171.100 (Gesetz über die Einwoh-
nergemeinden [Gemeindegesetz, GG] vom 19. De-
zember 1978) (Stand 1. Januar 2023) wird wie folgt
geändert:

§  42
8. Verhandlungen
a) Grundsätze

1 Für die Verhandlungsfähigkeit des Gemeinderates
bedarf es der absoluten Mehrheit des Rates.
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2 Für die Gültigkeit eines Beschlusses ist die Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Mitglieder erfor-
derlich.

2 Für die Gültigkeit eines Beschlusses ist die Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Mitglieder erfor-
derlich. Als anwesend gilt, wer an den Sitzungen vor
Ort oder virtuell gemäss Absatz 4 teilnimmt.

3 Die Sitzungen des Gemeinderates sind nicht öffent-
lich.

4 Der Gemeinderat kann in einem Reglement die
Durchführung von virtuellen und hybriden Sitzungen
des Gemeinderats vorsehen. Insbesondere ist die
Vertraulichkeit sicherzustellen und der Datenschutz
zu gewährleisten.

§  69
5. Einberufung

1 Der Einwohnerrat tritt auf Einladung seines Präsi-
denten zusammen:

1 Der Einwohnerrat […] tagt auf Einladung seines
Präsidenten […] :

a) zur Behandlung des Budgets, der Jahresrechnung
mit Rechenschaftsbericht und der Kreditabrechnun-
gen,

b) wenn es der Präsident für notwendig erachtet,

c) auf Begehren von 20 % der Ratsmitglieder oder
5 % der Stimmberechtigten unter Angabe der
Gründe,

d) auf Begehren des Gemeinderates.
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2 Der Einwohnerrat kann in seinem Geschäftsregle-
ment die Durchführung von virtuellen und hybriden
Sitzungen des Einwohnerrats und dessen Organen
vorsehen. Für die virtuelle oder hybride Durchführung
von Sitzungen des Einwohnerrats gilt die Vorausset-
zung einer Krisensituation gemäss § 26a Abs. 1 GVG
gleichermassen.

3 Eine Krisensituation gemäss § 26a Abs. 1 GVG
liegt namentlich vor bei

a) Schadensereignissen von grosser Tragweite
(Grossereignis), Katastrophen, Notlagen und be-
waffneten Konflikten gemäss Art. 2 des Bundesge-
setzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-
schutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG)
vom 20. Dezember 2019 1),

b) natur- oder zivilisationsbedingten Schadensereig-
nissen oder schweren Unglücksfällen, Notlagen,
schweren Mangellagen, bewaffneten Konflikten
oder Grossereignissen gemäss § 2 des Gesetzes
über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
im Kanton Aargau (Bevölkerungsschutz- und Zivil-
schutzgesetz Aargau, BZG-AG) vom 4. Juli 2006 2),

c) einer besonderen Lage gemäss Art. 6 oder einer
ausserordentlichen Lage gemäss Art. 7 des Bun-
desgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz,
EpG) vom 28. September 2012 3).

1) SR 520.1
2) SAR 515.200
3) SR 818.101
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4 Die virtuellen oder hybriden Sitzungen sind in einem
Verfahren und unter Einsatz eines Informatiksystems
durchzuführen, welche die Authentifizierung der Teil-
nehmenden, den Schutz der verarbeiteten Daten, die
Sicherheit der Abstimmungen und, sofern erforder-
lich, die Vertraulichkeit des Sitzungsinhalts gewähr-
leisten.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des In-
krafttretens der Änderungen unter Ziff. I und II.

Aarau,

Präsident des Grossen Rats

Protokollführerin


